


Wir kommen hiermit Ihrem Antrag innerhalb der gesetzlichen Frist von vier Wochen nach(§ 8 Abs. 1 

IFG). 

Wir haben die in Betracht kommenden Interessen an der Erteilung der begehrten Information einerseits 

und an der Geheimhaltung der Information andererseits gegeneinander abgewogen und erteilen Ihnen 

nach Abklärung mit der zuständigen Fachabteilung die Information wie folgt: 

Dokumente, aus denen hervorgeht, wie die Stadtgemeinde die Beteiligungsmöglichkeiten organisiert 

bzw. die Interessen aller Akteure umgesetzt hat, sind nicht vorhanden oder verfügbar; eine derartige 

Sammlung müsste erst erstellt werden. Der Klimaneutralitätsfahrplan befindet sich derzeit in der Finali­ 

sierung. Sobald dieser fertiggestellt ist, wird er dem Gemeinderat vorgelegt werden. Geplant ist eine Be­ 

schlussfassung in der Sitzung des Gemeinderates am 26.6.2026. Danach soll der Klimaneutralitätsfahr­ 

plan auf der Website veröffentlicht werden. 

Da der Klimaneutralitätsfahrplan noch in Vorbereitung ist, liegt zum Zeitpunkt der Anfrage daher noch 

keine Information iSd § 2 Abs. 1 IFG vor, sondern handelt es sich dabei um den möglichen Inhalt einer 

zukünftigen Willensbildung des Gemeinderates. 

Wir gehen davon aus, dass Ihr Informationsbegehren mangels Vorliegens von Informationen beantwor­ 

tet ist. 
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